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Betreff  
Ausgleichszahlungen an Feuerwehrbeamte 
 

 

 
 
Der Rat möge beschließen: 
 

1. In der Angelegenheit „Ausgleichszahlungen an Feuerwehrbeamte“ verzichtet die Stadt 
Braunschweig gegenüber den Betroffenen auf die Einrede der Verjährung. 
 

2. Es gibt keine unterschiedliche Behandlung der Fälle mit und ohne Antragstellung auf 
Mehrarbeitsvergütung für die ab 2001 geleisteten Überstunden der Feuerwehrbeamten. 

 
 
Begründung: 
Das Bundesverwaltungsgericht hat höchstrichterlich festgestellt, dass für die ab 2001 geleiste-
ten Überstunden der Feuerwehrbeamten ein Anspruch auf Ausgleichszahlungen in Höhe der 
Sätze der Mehrarbeitsvergütung besteht. Die erhebliche Dauer des Rechtsstreites bis zu dieser 
Entscheidung darf nicht zu Lasten der Betroffenen gehen. 
 
 
 
 
gez. Manfred Pesditschek 
Fraktionsvorsitzender 
 


